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AUTEF Solutions Germany GmbH, Paul-Lenz-Str. 1b, 86316 Friedberg 

1. Geltungsbereich, abweichende Bedingungen des Lieferanten, vorrangige Abreden

1.1  Die Rechtsbeziehungen zwischen der AUTEFA Solutions Germany GmbH (nachfolgend
„Besteller“) und dem Lieferanten oder Auftragnehmer (nachfolgend jeweils „Lieferant“) 
bestimmen sich nach diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend 
„Einkaufsbedingungen“). Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen 
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht 
anerkannt, es sei denn, der Besteller hat diesen im Einzelfall schriftlich zugestimmt. Diese 
Einkaufsbedingungen gelten bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch für alle 
zukünftigen Vertragsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Besteller.  

1.2  Mit dem Lieferanten individuell getroffene Vereinbarungen gehen diesen 
Einkaufsbedingungen vor. Entsprechendes gilt für von diesen Einkaufsbedingungen 
abweichende Angaben des Bestellers in seinen Bestellungen.  

2. Schriftform, Vertragsschluss

2.1  Bestellungen und Annahmeerklärungen, Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen,
die vor oder bei Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Schrift- oder Textform (Brief, Telefax, E-Mail, nachfolgend zusammen „Schriftform“ 
oder „schriftlich“).  

2.2  Bestellungen sind vom Lieferanten unter Angabe der Bestellnummer unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. Soweit in der jeweiligen Bestellung nicht um Auftragsbestätigung 
binnen kürzerer Frist gebeten wird, ist der Besteller an seine Bestellungen fünf Tage nach 
Zugang gebunden. 

2.3  Der Lieferant wird die Bestellung unverzüglich auf erkennbare Fehler, Unklarheiten und 
Unvollständigkeiten überprüfen und den Besteller unverzüglich über erforderliche 
Änderungen oder Präzisierungen der Bestellung informieren. 
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3. Termine und Fristen, Vorab- und Teillieferungen, Warenannahmezeiten, 
Speditionsversicherung, Lieferverzug 

3.1  Vereinbarte Liefer- und Leistungstermine und -fristen sind verbindlich. Der Lieferant hat 
dem Besteller erkennbare Lieferverzögerungen unter Angabe der Gründe und der 
voraussichtlichen Dauer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3.2  Vorab- und Teillieferungen sind nur mit Zustimmung des Bestellers zulässig. Soweit 
Erfüllungsort am Sitz des Bestellers ist, ist für die Einhaltung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist der Eingang der Ware mit den erforderlichen Versandpapieren beim Besteller 
zu dessen Warenannahmezeiten maßgeblich. Diese sind: Montag bis Donnerstag von 
07:00 bis 12:00 Uhr und von 12:30 bis 15:30 Uhr sowie Freitag von 7:00 bis 11:30 Uhr, mit 
Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Sitz des Bestellers. 

3.3  Der Besteller ist SLVS-Verzichtskunde. Soweit vereinbart ist, dass der Lieferant den 
Spediteur für Rechnung des Bestellers beauftragt, hat der Abschluss einer 
Speditionsversicherung zu unterbleiben. 

3.4  Der Besteller ist im Falle des Liefer- oder Leistungsverzugs berechtigt, für jede vollendete 
Woche, in der sich der Lieferant in Verzug befindet, eine Schadenspauschale von 1% des 
Wertes der Ware bzw. Leistung zu berechnen, mit deren Lieferung bzw. Erbringung sich 
der Lieferant in Verzug befindet, höchstens jedoch 5% des Wertes dieser Ware oder 
Leistung. Der Lieferant ist zum Nachweis eines niedrigeren Schadens, der Besteller zum 
Nachweis eines höheren Schadens, und, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, 
zur Geltendmachung weiterer Rechte berechtigt, insbesondere zur Geltendmachung von 
Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz sowie zum Rücktritt vom 
Vertrag. 

4. Zurückbehaltung / Aufrechnung durch den Lieferanten 

4.1  Der Lieferant darf gegenüber Forderungen des Bestellers ein Zurückbehaltungsrecht nur 
geltend machen, soweit es auf unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis beruht. 

4.2  Eine Aufrechnung des Lieferanten ist nur zulässig, soweit seine Gegenforderung 
unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt ist. 

5. Versandpapiere, Verpackung/Kennzeichnung, Lieferklauseln, Lieferantenerklärung, 
Exportbeschränkungen 

5.1 Die Waren sind gemäß den Anweisungen des Bestellers und den nachfolgenden Bestimmungen in 

dieser Ziffer 5 ordnungsgemäß und sachgerecht zu verpacken und zu kennzeichnen. Der Lieferant 

haftet für Schäden, die dem Besteller dadurch entstehen, dass der Lieferant diese Pflicht verletzt.  
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5.2  Jeder Warensendung sind die Versandpapiere, insbesondere Packzettel und 
Lieferscheine, sowie weitere vertraglich geforderte Dokumente (z.B. Prüfzertifikate 
gemäß den vereinbarten Spezifikationen und vertraglich vereinbarte Zeugnisse) 
beizufügen. Die Papiere sind gut sichtbar sowie gegen Verlust geschützt in einer 
Klarsichthülle außen an der Ware anzubringen. Sollte eine Sendung aus mehreren 
Packstücken bestehen, muss das Paket mit dem Lieferschein gut erkennbar mit „LS – hier“ 
gekennzeichnet sein. Auf allen Abholaufträgen, Liefer- und Frachtpapieren sind 
mindestens anzugeben 

• Absender, 
• Bestellnummer des Bestellers, 
• Bestellposition, sowie 
• Material- oder Zeichnungsnummer.  
 

  Ferner hat der Lieferant folgende Pflichten einzuhalten: 

• Waren sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung der Ware bei üblicher Transport- 
und Lagerungsbehandlung ausgeschlossen ist. 
• Jedem Packstück ist eine detaillierte Packliste beizulegen.  
• In einem Gebinde darf maximal eine Bestellposition verpackt sein. 
• Jedes Gebinde ist mit der Bestellposition, der Bezeichnung und der enthaltenen Menge 
zu kennzeichnen.  
• Sofern Baugruppen (Sätze) als nicht montierte Einzelteile angeliefert werden, sind sie 
satzweise zu verpacken, d.h., die zu einer Baugruppe gehörenden Teile sind in einem 
Gebinde zusammenzufassen.  
• Bei Lieferung von Kleinteilen müssen Ware und Füllstoff eindeutig voneinander zu 
unterscheiden sein.  
• Gefährliche Produkte sind nach den einschlägigen nationalen und internationalen 
Vorschriften zu verpacken und zu kennzeichnen. 

5.3  Soweit nicht ein Erfüllungsort außerhalb von Deutschland vereinbart ist, hat der Lieferant 
eigene Transportverpackungen nach Maßgabe der deutschen Verpackungsverordnung 
auf eigene Kosten am Erfüllungsort abzuholen. 

5.4  Lieferklauseln sind gemäß den Incoterms 2010 auszulegen. 

5.5  Der Lieferant ist verpflichtet, dem Besteller die benötigten Erklärungen über den 
zollrechtlichen Ursprung der Waren nach der Verordnung (EG) 1207/2001 unverzüglich 
und rechtzeitig, spätestens bei Lieferung, zuzuleiten. Er haftet für sämtliche Nachteile, die 
dem Besteller durch eine nicht ordnungsgemäße oder verspätet abgegebene 
Lieferantenerklärung entstehen. Erforderlichenfalls hat der Lieferant seine Angaben zum 
Warenursprung mittels eines von seiner Zollstelle bestätigten Auskunftsblattes 
nachzuweisen. Der Lieferant hat dem Besteller unverzüglich mittzuteilen, ob seine Waren 
oder Leistungen in Deutschland Exportbeschränkungen (z.B. aufgrund des 
Außenwirtschaftsgesetzes [AWG] oder des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
[KrWaffKontrG]) unterliegen. 
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6. Rechnungen, Preisstellung, Versand- und Verpackungskosten 

6.1  Rechnungen müssen in prüfbarer Form vorgelegt werden und haben hierzu mindestens 
die Bestellnummer, das vollständige Bestellzeichen und das Bestelldatum des Bestellers 
sowie die Lieferschein-Nr. und das Lieferdatum zu enthalten. Sie sind in der Gliederung 
der Bestellung aufzustellen und müssen für jeden Artikel die Zolltarifnummer und das 
Ursprungsland angeben. Rechnungen sind getrennt von der Warensendung zu 
übersenden. 

6.2  Soweit nicht anders vereinbart, gelten Preise als Festpreise DDP Sitz des Bestellers 
(Incoterms 2010), inklusive Versand und Verpackung. Soweit die Preise nicht DDP Sitz des 
Bestellers vereinbart sind und der Lieferant zum Versand verpflichtet ist, hat er die 
wirtschaftlichste Versandart zu wählen. Soweit die Preise abweichend von Satz 1 
ausdrücklich exklusive Verpackung vereinbart sind, ist die Verpackung zum 
Selbstkostenpreis zu berechnen. 

7. Zahlungsbedingungen, Abtretungsverbot, Eigentumsübergang, Verarbeitung im 
Geschäftsbetrieb des Bestellers 

7.1  Zahlungen erfolgen innerhalb von zehn Tagen nach Lieferung bzw. Leistung sowie Erhalt 
einer ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung (vgl. Ziffer 6.1) mit 2 % Skonto und 
innerhalb von dreißig Tagen netto, bei Werkleistungen und sonstigen Leistungen, sofern 
für diese eine Abnahme vereinbart ist, jedoch nicht vor Abnahme gemäß Ziffer 8.3 Satz 2. 
Entsprechen Rechnungen nicht den Anforderungen gemäß Ziffer 6.1, kann der Besteller 
sie zurückweisen. Maßgeblich für den Beginn der Zahlungsfrist ist dann der Eingangstag 
der neuen ordnungsgemäßen Rechnung. Bei verfrühter Lieferung oder Leistung tritt an 
die Stelle der Lieferung bzw. Leistung der vereinbarte Liefer- bzw. Leistungstermin.  

7.2  Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen den Besteller, ohne dessen 
schriftliche Zustimmung abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Das gilt nicht, 
wenn der Lieferant im ordnungsgemäßen Geschäftsgang seinem Lieferanten einen 
verlängerten Eigentumsvorbehalt eingeräumt hat. § 354 a HGB bleibt unberührt. 

7.3  Soweit ein Eigentumsvorbehalt vereinbart ist, geht das Eigentum an gelieferter Ware mit 
Zahlung auf den Besteller über. Einen erweiterten oder verlängerten Eigentumsvorbehalt 
erkennt der Besteller nicht an.  

7.4  Der Besteller ist im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt, die 
gelieferten Waren auch vor Eigentumsübergang zu verarbeiten, zu veräußern oder in 
sonstiger Weise über sie zu verfügen.  

8. Verantwortlichkeit des Lieferanten für den Liefer-/Leistungsgegenstand, Mängelrüge, 
Abnahme, Mängelhaftung, Verjährung von Mängelansprüchen 

8.1  Die Mängelansprüche des Bestellers bestimmen sich nach den gesetzlichen Regelungen, 
modifiziert durch die nachfolgenden Bestimmungen in Ziffern 8 und 9. 

8.2  Der Lieferant ist auch dann allein für den Liefer- bzw. Leistungsgegenstand 
verantwortlich, wenn der Besteller Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen 
zugestimmt oder an technischen oder behördlichen Kontrollen, Prüfungen und 
Abnahmen teilgenommen hat. Dies gilt auch für Vorschläge, Empfehlungen und sonstige 
Mitwirkungen des Bestellers. 
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8.3  Bei Lieferungen (gegebenenfalls einschließlich Herstellung) von Waren hat der Besteller 
dem Lieferanten offensichtliche Mängel innerhalb von vierzehn Tagen nach Ablieferung, 
verdeckte Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung anzuzeigen. Bei der 
Erbringung von Werkleistungen und anderen Leistungen, für die eine Abnahme 
vereinbart ist, hat der Besteller abnahmereife Leistungen binnen fünfzehn Tagen nach 
Vollendung und Anzeige der Abnahmereife abzunehmen. Soweit der Besteller die Ware 
in Abstimmung mit dem Lieferanten vor Ablieferung beim Lieferanten untersucht oder 
die Parteien für Leistungen, die keine Werkleistungen sind, eine Abnahme vereinbart 
haben, tritt diese Untersuchung beim Lieferanten bzw. die Abnahme an Stelle einer 
etwaigen Untersuchung nach Ablieferung gemäß § 377 Abs. 1 HGB; zu einer weiteren 
Untersuchung dieser Ware ist der Besteller nur im Hinblick auf bei der Untersuchung beim 
Lieferanten bzw. der Abnahme noch nicht erkennbare, offensichtliche Mängel 
verpflichtet (z.B. offensichtliche Transportschäden). 

8.4  Der Lieferant trägt alle im Zusammenhang mit der Mängelfeststellung und 
Mängelbeseitigung entstehenden Aufwendungen, einschließlich Aus- und Einbaukosten, 
auch soweit sie beim Besteller anfallen.  

8.5  Vor der Feststellung von Mängeln etwa erfolgte Zahlungen auf den Kaufpreis oder die 
Abnahme der Ware durch einen Beauftragten des Bestellers beim Lieferanten stellen 
keine Anerkennung der Mängelfreiheit der Ware dar und entbinden den Lieferanten nicht 
von seiner Mängelhaftung. 

8.6  Das Wahlrecht hinsichtlich der Beseitigung des Mangels oder der Ersatzlieferung bzw. bei 
Werkleistungen hinsichtlich der Neuherstellung liegt beim Besteller. 

8.7  Kommt eine Aufforderung des Lieferanten zur Nacherfüllung nebst Fristsetzung wegen 
besonderer Dringlichkeit nicht in Betracht, ist der Besteller unbeschadet seiner 
gesetzlichen Ansprüche berechtigt, eine Ersatzvornahme auf Kosten des Lieferanten 
durchzuführen oder zu beauftragen. Soweit möglich, wird der Besteller den Lieferanten 
vor der Ersatzvornahme hierüber in Kenntnis setzen.  

8.8  Mängelansprüche für Lieferungen und Leistungen des Lieferanten verjähren 36 Monate 
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Mängelansprüche für Bauwerke, für Waren, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden sind und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, sowie für den Fall, dass der Lieferant den 
Mangel arglistig verschwiegen hat, verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. 
Unbeschadet weiterer oder hierüber hinausgehender Hemmungs- oder 
Unterbrechungstatbestände ist die Verjährung für Lieferungen und Leistungen, die 
aufgrund von Nacherfüllungsarbeiten nicht vertragsgemäß verwendet werden können, 
während der Dauer der Nacherfüllungsarbeiten gehemmt.  
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9. Schutzrechte, Lieferungen des Lieferanten an Dritte 

9.1  Der Lieferant stellt den Besteller von allen Ansprüchen Dritter, die sich bei 
vertragsgemäßer Verwendung der gelieferten Waren aus der Verletzung von Patenten, 
Urheber-, Geschmacksmuster-, Marken-, Namensrechten und anderen gewerblichen 
Schutzrechten sowie Schutzrechtsanmeldungen (nachfolgend „Schutzrechte“) ergeben, 
frei, es sei denn, er hat den Rechtsverstoß nicht zu vertreten. Entsprechendes gilt für alle 
Aufwendungen, die dem Besteller im Zusammenhang mit einer solchen 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen, insbesondere die 
Kosten der Rechtsverteidigung. Ferner haftet der Lieferant für sämtliche dem Besteller 
entstehenden Folgeschäden, insbesondere infolge von Lieferengpässen und 
Produktionsstörungen.  

9.2  Schutzrechte, die durch Entwicklungen aufgrund spezieller Aufträge des Bestellers oder 
durch gemeinsame Entwicklung mit dem Lieferanten begründet werden, stehen 
ausschließlich dem Besteller zu, wenn sie auf eigenem Know-how des Bestellers beruhen 
und/oder der Besteller die Entwicklungskosten trägt. Zu diesem Zweck überträgt der 
Lieferant auf den Besteller hiermit sämtliche Schutzrechte an diesen Entwicklungen 
spätestens im Moment ihrer Entstehung. Ist eine Übertragung der so entstandenen 
Schutzrechte auf den Besteller nicht möglich, überträgt der Lieferant auf den Besteller 
spätestens im Moment ihrer Entstehung unentgeltlich ein ausschließliches Nutzungsrecht 
zur umfassenden, insbesondere zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten 
Verwertung. 

9.3  Der Lieferant darf mit vom Besteller stammenden Designs, Zeichnungen und 
Spezifikationen, die Schutzrechte oder geheimes Know-how des Bestellers enthalten, 
hergestellte Waren nur zur Vertragserfüllung mit dem Besteller benutzen. Dasselbe gilt 
für Waren, die keine Schutzrechte oder geheimes Know-how des Bestellers enthalten, für 
deren Herstellung der Lieferant aber vom Besteller oder für dessen Rechnung 
ausgearbeitete Entwürfe, Pläne oder sonstige Unterlagen oder dem Besteller gehörende 
Stanzen, Formen, Werkzeuge oder deren Zubehör benötigt, sofern sich die hergestellten 
Waren nach Form, Funktion oder Zusammensetzung von anderen vom Lieferanten 
hergestellten oder auf dem Markt befindlichen Erzeugnissen nennenswert 
unterscheiden. 

10. Haftung, Verjährung 

Soweit in diesen Einkaufsbedingungen nicht anders geregelt, richten sich Haftung und 
Verjährung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Haftungsbeschränkungen und 
Haftungsausschlüsse des Lieferanten werden nicht anerkannt.  
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11. Werkzeuge, Zeichnungen, Materialbeistellungen, Fertigungsmittel, Versicherung, 
Unterlieferanten 

11.1  Stellt der Lieferant zur Durchführung des Vertrages auf Kosten des Bestellers Werkzeuge 
her (gleichgültig, ob diese eigens ausgewiesen oder im Gesamtpreis enthalten sind), 
besteht Einigkeit darüber, dass diese Werkzeuge in das Eigentum des Bestellers 
übergehen. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Lieferant berechtigt ist, die 
Werkzeuge bis zur Durchführung des Vertrages leihweise zu behalten. Der Lieferant ist 
nicht berechtigt, diese Werkzeuge zur Durchführung anderer Aufträge von dritten 
Bestellern zu verwenden. Er ist nach Durchführung des Vertrages sowie auf Anforderung 
des Bestellers verpflichtet, die Werkzeuge an den Besteller herauszugeben.   

11.2  Alle vom Besteller dem Lieferanten überlassenen Gegenstände, Modelle, Dokumente, 
Zeichnungen, Muster und Werkzeuge sind Eigentum des Bestellers. Dies gilt auch für 
solche Gegenstände, die zur Vertragsdurchführung vom Lieferanten auf Kosten des 
Bestellers angeschafft wurden, sowie für vom Besteller beigestelltes Material. Die 
überlassenen Gegenstände und Dokumente dürfen ausschließlich zur Durchführung des 
Vertrages mit dem Besteller verwendet und – im Rahmen der urheberrechtlichen 
Bestimmungen und nur soweit dies zur Vertragsdurchführung unbedingt erforderlich ist 
– vervielfältigt werden. Sie sind einschließlich aller angefertigten Duplikate nach 
Vertragsdurchführung sowie auf Anforderung des Bestellers unverzüglich an den 
Besteller zurückzugeben.  

11.3  Der Lieferant trägt das Risiko für Verlust und Beschädigung des Eigentums des Bestellers, 
nicht jedoch für die normale Abnutzung. Er hat das Eigentum des Bestellers mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns getrennt von sonstigen Sachen des Lieferanten 
aufzubewahren, pfleglich zu behandeln, instand zu halten und ggf., soweit zumutbar, als 
Eigentum des Bestellers zu kennzeichnen. Es darf nicht ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung des Bestellers aus den Geschäftsräumen des Lieferanten bzw. vom 
vereinbarten Standort entfernt, veräußert, sicherungsübereignet, verpfändet, etc. 
werden.  

11.4  Das Eigentum des Bestellers darf mit dem Eigentum des Lieferanten oder eines Dritten 
nur verbunden, vermischt oder verarbeitet werden, soweit dies für die Durchführung des 
Vertrages mit dem Besteller erforderlich ist. Im Falle der Verarbeitung oder Umbildung 
gilt der Besteller als Hersteller. Im Falle einer Verbindung oder untrennbaren 
Vermischung mit anderen Gegenständen erwirbt der Besteller Miteigentum im Verhältnis 
des Wertes (Einkaufswert zzgl. USt.), den die Gegenstände im Zeitpunkt der Verbindung 
oder Vermischung hatten. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass 
die Gegenstände des Lieferanten als Hauptsache anzusehen sind, so gilt als vereinbart, 
dass der Lieferant dem Besteller anteiliges Miteigentum überträgt.  Der Lieferant 
verwahrt das Allein- oder Miteigentum für den Besteller. 

11.5  Der Lieferant hat das Eigentum des Bestellers auf eigene Kosten zu versichern. 
Zahlungsansprüche gegen seine Versicherung tritt der Lieferant hiermit an den Besteller 
ab. Der Besteller nimmt hiermit die Abtretung an. 

11.6  Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
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12. Ersatzteile 

  Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile für den Zeitraum der gewöhnlichen technischen 
Nutzung des Liefergegenstandes, mindestens jedoch zwölf Jahre nach der letzten 
Lieferung, zu angemessenen Bedingungen zu liefern. Stellt der Lieferant nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Lieferung der Ersatzteile oder vor Ablauf dieser Frist die 
Lieferung des Liefergegenstandes ein, so hat er dem Besteller Gelegenheit zu einer letzten 
Bestellung zu geben. 

13. Anzeige von Produktionsänderungen, Inspektionen durch Besteller, Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen 

13.1  Bei laufenden Geschäftsbeziehungen hat der Lieferant den Besteller unverzüglich 
schriftlich von beabsichtigten Änderungen der Materialien oder Zulieferteile sowie von 
beabsichtigten Produktänderungen, Produktionsumstellungen und -verlagerungen, 
Änderungen der Analysenmethoden sowie sonstigen Änderungen, die sich auf die 
Qualität und die Sicherheit der vom Besteller bezogenen Produkte auswirken können, zu 
informieren. Änderungen der vereinbarten Spezifikationen sind nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Bestellers zulässig.  

13.2  Der Besteller hat das Recht, zu den normalen Betriebszeiten den Zutritt zu den 
Fertigungsstätten des Lieferanten und/oder dessen Unterlieferanten zu verlangen, um 
den Fertigungsstand, die Verwendung von geeignetem Material, den Einsatz der 
erforderlichen Fachkräfte und die fachgerechte Ausführung der zu leistenden Arbeiten 
sowie das Eigentum des Bestellers (vgl. Ziffer 11) zu überprüfen. Soweit dies erforderlich 
ist, um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Lieferanten zu schützen und aus diesem 
Grund vom Lieferanten gewünscht wird, haben solche Betriebsprüfungen durch einen zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten zu erfolgen, der keine Informationen zu 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an den Besteller weiterleiten darf. Inspektionen 
erfolgen ohne rechtliche Wirkung für die förmliche Abnahme der Lieferungen und 
Leistungen. 

13.3  Der Lieferant hat sämtliche im Zusammenhang mit der Lieferung und Leistung 
anwendbaren Rechtsvorschriften, insbesondere hinsichtlich des Umweltschutzes, 
Gesundheit und Arbeitssicherheit, einschließlich etwaiger Mindestlohngesetze, 
Produktsicherheit, Antikorruption und Datenschutz, einzuhalten.  

14. Geheimhaltung, Werbung 

14.1  Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und 
technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als 
Geschäftsgeheimnis zu behandeln und hierüber Stillschweigen zu bewahren. Diese 
Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach Vertragsbeendigung bestehen. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für solche Einzelheiten, die (i) ohne Rechtsbruch 
allgemein bekannt sind oder werden, (ii) der anderen Partei bei Vertragsschluss bereits 
bekannt sind oder (iii) der anderen Partei von Dritten ohne Verletzung einer 
Geheimhaltungspflicht bekannt gegeben werden. 

14.2  Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer 
Geschäftsverbindung werben und diese zu Referenzzwecken verwenden. 
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15. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand 

15.1  Soweit nicht anders angegeben oder vereinbart, ist Erfüllungsort der Sitz des Bestellers. 

15.2  Es gilt ausschließlich das Sachrecht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG).  

15.3  Ist der Lieferant Kaufmann oder hat er bei Vertragsschluss oder im Zeitpunkt der 
Klageerhebung keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, so ist ausschließlicher 
Gerichtsstand am Sitz des Bestellers. Der Besteller ist jedoch berechtigt, jedes gesetzlich 
zuständige Gericht anzurufen. 

 

 

Stand: 1. März 2016 
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